1    Ist man mit CF schwerbehindert?
Wer schwerbehindert ist regelt das Schwerbehindertengesetz (SchwerbG). Es muss eine nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung vorliegen, die auf einem regelwidrigen körperlichen  Zustand beruht und eine gewisse Schwere hat. Die Schwere die Beeinträchtigung drückt der „Grad der Behinderung“ aus, der von 10 – 100 in Zehnergraden angegeben wird. Die konkrete Feststellung der Funktionsbeeinträchtigung und ihrer Schwere erfolgt dann auf der Grundlage der vom Bundesministerium für Arbeit entwickelten „Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit nach dem sozialen Entschädigungsrecht und dem Schwerbehindertengesetz“. Hier ist die Mukoviszidose unter Punkt 26.15 genannt. Die Schwere der Einschränkung ist dabei in 4 Stufen unterteilt:

· unter Therapie Aktivitäten, Gedeihen und

Ernährung altersgemäss




GdB 20

· unter Therapie Aktivitäten und Lungenfunktion

leicht eingeschränkt, Gedeihen und Ernährung

 noch altersgemäss




GdB 30 – 40

· Aktivitäten und Lungenfunktion deutlich eingeschränkt,

häufig Gedeih- und Entwicklungsstörungen, Schulbesuch

und Erwerbstätigkeit i.d.R. noch möglich


GdB 50 – 60

· schwere bis schwerste Einschränkungen der Aktivitäten, 

der Lungenfunktion und des Ernährungszustandes

GdB 70 - 100

Die Einstufung ist kritisch zu sehen, da sie CF nur unzureichend erfasst. Eine nur auf Punkt 26.15 beruhende Einstufung wird von den wenigsten Betroffenen akzeptiert. Wer sich dagegen wehrt, kann oftmals eine höhere Einstufung erreichen. 

2     Schwerbehinderte und Gleichgestellte
Wird die Funktionsbeeinträchtigung mit einem GdB von wenigstens 50 bewertet, liegt eine „echte“ Schwerbehinderung nach dem SchwerbG vor. 

Ist der GdB weniger als 50 aber immerhin noch 30 kann die Gleichstellung mit einem Schwerbehinderten beantragt werden.

3     Was bringt die Feststellung der Schwerbehinderung?
Wenn die Schwerbehinderung feststeht können die besonderen Hilfen und Rechte nach dem SchwerbG wie Kündigungsschutz und steuerliche sowie sonstige Nachteilsausgleiche in Anspruch genommen werden. Das sind z.B. die Pauschalen und Freibeträge bei der Einkommens- und Lohnsteuer oder die Befreiung bzw. Ermäßigung bei der Kraftfahrzeugsteuer. Das SchwerbG stellt neben dem GdB auf das Vorliegen von besonderen Merkzeichen ab, mit denen verschiedene Nachteilsausgleiche verbunden sind. Bei CF kommen folgende Merkzeichen in Betracht:

B

Notwendigkeit ständiger Begleitung

H
Hilflosigkeit, 

G
Gebehinderung

aG
außergewöhnliche Gehbehinderung

RF
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

Für die Bestimmung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit CF gibt es eine spezielle Bestimmung, wonach das H bei einem GdB von 50 bis zum 16. Lebensjahr bzw. bei schwerer bis schwerster Einschränkung (GdB von 70 – 100) bis zum 18. Lebensjahr gewährt werden kann.

4    Wie wird die Schwerbehinderung festgestellt?
Es muss ein Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung beim zuständigen Versorgungsamt gestellt werden. Der versorgungsärztliche Dienst prüft, welche Funktionsbeeinträchtigung besteht und bestimmt den Grad der Behinderung und das Vorliegen der Merkzeichen. Zum Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft, des GdB und weiterer gesundheitlicher Merkmale wird ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. 

5     Bleibt das immer so? 

Der Ausweis ist für die Dauer von längstens 5 Jahren ab Ausstellung gültig. Er kann höchstens 2 mal verlängert werden. Bei Kindern unter 10 Jahren wird er bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres befristet und dann mit einem Lichtbild versehen.

Unabhängig von der Gültigkeitsdauer kann bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes jederzeit ein sog. Verschlechterungsantrag gestellt werden. Allerdings kann das Versorgungsamt auch jederzeit nachprüfen, ob die Feststellungen im Schwerbehindertenausweis noch zutreffen oder eine „Verbesserung“ eingetreten ist.

6     Was, wenn man nicht einverstanden ist?
Sowohl die Feststellung der Schwerbehinderung als auch eine mögliche Aufhebung stellen Verwaltungsakte dar, die mit Widerspruch und Klage angegriffen werden können. 

7     Wer hilft weiter?
Für Fragen und Tipps stehen neben den örtlichen Selbsthilfegruppen auch der CF Selbsthilfe Bundesverband e.V. zur Verfügung, der bei Bedarf auch erfahrene Rechtsanwälte benennen kann.

